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Amt für öffentliche Ordnung



Grundlagen

• Genehmigung Regierungspräsidium 
Freiburg vom 04.11.1974 als 
Sonderlandeplatz für Motorflugzeuge bis 
2000 kg MPW, Ultraleichtflugzeuge und 
Segelflugzeuge

• Grundlage ist Luftverkehrsgesetz

• Zuständig ist das Regierungspräsidium 
Freiburg



Sichtanflugkarte



• Freier Luftraum 
500 Fuss (ca. 150 m) über freiem Gelände und 
1.000 Fuss (ca. 300 m) über besiedeltem Gebiet 

• Sichtflugkarte aufgrund Sicherheits- und 
Flugtechnische Gründe



Maßnahmen der Luftsportgruppe
• Freiwillige Mittagspause für Motorflugzeuge
• 12.00 – 14.00 Uhr Winter u. 

13.00 – 14.30 Uhr Sommer

Motorsegler u. Ultraleichtflugzeuge dürfen starten, 
müssen jedoch für mindestens 20 Minuten den 
Platzbereich verlassen (keine Platzrunde)

• Keine Platzrunden an Sonn- und Feiertagen –
ausgenommen Schulbetrieb



• Investitionen in lärmarme Flugzeuge
Flotte der LSG mit ausschl. Flugzeugen mit blauem 
Engel (techn. höchstmöglicher Lärmschutz) 

• Fluglehrer weisen Flugschüler insbesondere in spezielle 
Techniken eines möglichst schonenden Flugbetriebes 
ein.



Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!


